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vom 05.07.2021 

VGL Bayern 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 

Sonderthema Corona-Virus 
 
 
Diese Mail-Informationen beinhalten Änderungen ab dem 1. Juli 2021 
 
Alle Informationen vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in der Mail-Information 44/2021, die wir 
jeder Corona-Rundmail beifügen. 
 
Für eine bessere Lesbarkeit haben wir die Rubriken beibehalten und die jeweiligen Aktualisierungen rot ge-
kennzeichnet. Bitte beachten Sie, dass alle Mail-Informationen auch auf unserer Homepage im Mitglieder-
bereich archiviert werden. 
 
1. Allgemeines zum Corona-Virus und Prävention 
 
1.1 Pressekonferenz der Staatsregierung vom 16.03.2020 - überholt 
 
1.2 Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung zum Coronavirus - überholt durch Punkt 1.10 
 
1.3 Was sind Kontaktpersonen und wie werden sie eingeteilt? 
 
1.4 Was ist bei Verdacht auf eine Corona-Infektion zu tun?  
 
1.5 Wie ist die Meldekette bei einer bestätigten Corona-Infektion?  
 
1.6 Können Behörden bei nachgewiesenem Corona-Fall den kompletten Standort in Quarantäne 
schicken?  
 
1.7 Schutzmaßnahmen - aktualisiert 
 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung: Aktuelle Infos zu Betriebskantinen 
Bei der Öffnung von Betriebskantinen sind sowohl die Vorgaben des staatlichen Infektionsschutzes als 
auch die des Arbeitsschutzes zu beachten. 
Infektionsschutz  
Entsprechend der seit 07. Juni 2021 geltenden 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(IfSMV) sind Betriebskantinen und die normale Gastronomie nunmehr völlig gleichgestellt. 
Nach § 15 IfSMV gelten nun folgende Anforderungen an eine Betriebskantine: 
• Gastronomische Angebote dürfen nur zwischen 05:00 Uhr und 24:00 Uhr zur Verfügung gestellt werden. 

(Bzw. ab 01. Juli 2021 zwischen 05:00 Uhr und 01:00 Uhr) 
• Der Betreiber hat sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen allen Gäs-

ten herrscht, soweit die Grenzen für Kontaktbeschränkungen überschritten werden. 
• In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, müs-

sen Gäste aus mehreren Hausständen an einem Tisch einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vor-
legen. 

• In Gebäuden und geschlossenen Räumen besteht für das Personal, soweit es in Kontakt mit Gästen 
kommt, Maskenpflicht. Für Gäste gilt eine FFP2-Maskenpflicht, solange sie nicht am Tisch sitzen. 
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• Der Betreiber hat nach Maßgabe des Rahmenkonzepts, das von den zuständigen Staatsministerien in 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bekanntgemacht wird, ein Schutz- 
und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzu-
legen.  

• Der Betreiber hat die Kontaktdaten der Gäste zu erheben. 
Zulässig sind auch die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken. Hierfür gilt: In 
Gebäuden und geschlossenen Räumen besteht für das Personal, soweit es in Kontakt mit Kunden kommt, 
Maskenpflicht sowie für Kunden FFP2-Maskenpflicht. Erworbene Speisen und Getränke zum Mitnehmen 
dürfen nicht am Ort des Erwerbs oder in seiner näheren Umgebung verzehrt werden. 
Zu etwaigen Härtefällen gibt es nur eine sehr eingeschränkte Aussage auf der Homepage des bayerischen 
Gesundheitsministeriums, die gerade aktualisiert wurde: 
Was gilt für nicht-öffentliche Personalrestaurants und nicht-öffentliche Kantinen? 
Aufgrund der allgemeinen Öffnung der Gastronomie gibt es keine Sondervorschriften für die Kantinen 
mehr. Dementsprechend sind die Regelungen für Kantinen in der BayIfSMV die selben wie für alle anderen 
Gastronomiebetriebe. 
Um Härten zu vermeiden, kann bei Kantinen, die nicht öffentlich zugänglich sind und deren Öffnung für ei-
nen geordneten Ablauf im Schichtbetrieb auch zwischen 24:00 Uhr und 05:00 Uhr unabdingbar ist, eine 
entsprechende Öffnung erfolgen. Auch auf eine Kontaktdatenerfassung durch die Kantine selbst kann in 
diesem Fall für die Gesamtdauer des Betriebs verzichtet werden. Aus infektiologischer Sicht sollte auch in 
nicht öffentlich zugänglichen Kantinen mindestens ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 
Die Einhaltung des Mindestabstandes ist zu gewährleisten. 
Hinweis: Die Aussage interpretieren wir so, dass der Verzicht auf die Kontaktdatenerfassung und auf 
FFP2-Masken (anstelle von empfohlenen medizinischen Masken oder Mund-Nasen-Bedeckungen) in allen 
nicht-öffentlichen Kantinen gilt, die für einen geordneten Betriebsablauf erforderlich sind, auch wenn sie 
nicht auch zwischen 24:00 (bzw. 01:00 Uhr) und 05:00 Uhr geöffnet haben. 
Arbeitsschutz  
Gemäß Abschnitt 4.2.2 Abs. 8 und 9 der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel ist die Einhaltung der Abstands-
regel in Kantinen durch eine entsprechende Anordnung oder Reduzierung der Anzahl der Tische und Sitz-
gelegenheiten sowie mit weiteren technischen Maßnahmen zu gewährleisten. Mögliche Maßnahmen sind 
zum Beispiel Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden oder das Aufstellen von Absperrbändern an Es-
sensausgabe, Geschirrrückgabe und an der Kasse. Mögliche organisatorische Maßnahmen wären bei-
spielsweise ein Begrenzen der Personenzahl oder eine Erweiterung der Kantinen- und Essensausgabezei-
ten, um Warteschlangen oder einweisendes Person zu vermeiden. Besteck und Geschirr sollten durch das 
Kantinenpersonal übergeben werden. Vor Eintritt und Nutzung der Kantine sind Möglichkeiten zur Handhy-
giene bereitzustellen. 
 
 
Information zur Impfstofflieferung in der KW 28 und zur Impfstoffbestellung für die KW 29 
Das Bundesministerium für Gesundheit hat am 2. Juli 2021 die Vorgaben zur Belieferung und der Bestel-
lung der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte mit Impfstoffen mitgeteilt. 
Liefermenge für die Woche vom 12. Juli bis 16. Juli 2021 (KW 28) 
• Gesamtmenge von 407.724 Dosen des Impfstoffs von Biontech. Davon stehen 152.586 Dosen für die 

Zweitimpfungen zur Verfügung. 
• Jede/Jeder der 2.156 bestellenden Betriebsärzt*innen erhält die bestelle Menge im vollen Umfang. 
Bestellmenge für die Woche vom 19. Juli bis 23. Juli 2021 (KW 29) 
• Betriebsärzt*innen erhalten ausschließlich Impfstoff von Biontech. Es gibt keine Höchstbestellmenge. 
• Da die Impfstoffmenge nach wie vor grundsätzlich begrenzt ist, kann es für Erstimpfung, abhängig von 

der bestellte Menge, zu Kürzungen kommen. Bestellungen für Zweitimpfungen werden weiterhin bevor-
zugt und ungekürzt beliefert.  

Bitte bestellen Sie nur die Impfstoffmengen, die Sie sicher verimpfen können. Grundsätzlich hat der bestel-
lende Betriebsarzt dafür Sorge zu tragen, dass keine Lagerhaltung erfolgt. Verwurf von Impfstoff ist unbe-
dingt zu vermeiden. 
  

https://www.stmwi.bayern.de/service/publikationen/publikation-detail/?tx_stmwivtpublications_pi2%5BsearchId%5D=757&cHash=16ef02a2d953ff6c3dbb0799111007e2
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/
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Wir bitten alle bereits an das Digitale Impfquotenmonitoring angeschlossenen Betriebe und Betriebsärzt*in-
nen, die Impfmeldungen vollständig und tagesaktuell vorzunehmen. Leider bleiben aktuell die Impfmeldun-
gen weiterhin deutlich hinter den ausgelieferten Impfstoffmengen zurück. 
Detailliertere Informationen zur Impfstofflieferung für die Woche vom 12. Juli 2021 bis 16. Juli 2021 (KW 28) 
sowie die Informationen zur Impfstoffbestellung für die Woche vom 19. Juli bis 23. Juli 2021 (KW 29) finden 
Sie hier zum Herunterladen: 
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Arbeitswissen-
schaft/2021/Downloads/VI-170-21-Anl1-Information-zur-Impfstofflieferung-in-der-KW-28.pdf 
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Arbeitswissen-
schaft/2021/Downloads/VI-170-21-Anl2-Information-zur-Impfstoffbestellung-in-der-KW-29.pdf 
 
 
Aktuelle Regelungen zu Corona-Arbeitsschutz im Betrieb – Corona-Arbeitsschutzverordnung 
Die Neufassung der Corona-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) wurde am 28. Juni 2021 im Bun-
desanzeiger veröffentlicht wurde. Über folgenden Link können Sie die Verordnung im Internet aufrufen:  
https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtliche-veroeffentlichung?4 
Anliegend erhalten Sie weiterhin die aktualisierten FAQs der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände (BDA) zur geänderten Corona-ArbSchV zu Ihrer Information: https://www.galabau-bay-
ern.de/bda-faqs-sars-cov-2-arbeitsschutzverordnungv71.pdfx?on-
publix_view=true&tm=637610769625874978 
 
 
1.8 Die Corona-Krise hat unsere Wirtschaft fest im Griff. Beitrag von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-
Werner Sinn  
 
1.9 Die Welt nach Corona 
 
1.10 „Ausgangsbeschränkungen“ und weitere Maßnahmen in Bayern - aktualisiert 
 
Änderungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zum 01. Juli 2021 
Am 29. Juni 2021 hat der Bayerische Ministerrat erneut über die Corona-Maßnahmen beraten. Den Bericht 
aus dem Ministerrat stellen wir Ihnen hier zur Verfügung: https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zuga-
engliche-Medien/Abteilungen-GS/Recht/2021/Downloads/210629-Ministerrat.pdf 
Nachfolgend geben wir den Bericht in Auszügen wieder. 
Die geltende 13. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (IfSMV) wird bis einschließlich 28. 
Juli 2021 verlängert. Ab dem 1. Juli 2021 gelten folgende Änderungen: 
• Unter freiem Himmel werden bei Sport- und Kulturveranstaltungen bis zu 1.500 Zuschauer zugelassen. 

Davon dürfen höchstens 200 als Stehplätze mit Mindestabstand vergeben werden, die übrigen nur als 
feste Sitzplätze. Indoor gilt hier wie bisher eine Zulassung abhängig von der Raumkapazität, höchstens 
aber 1.000 Personen. Tagungen und Kongresse werden analog behandelt. 

• In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 25 entfällt an den weiterführen-
den Schulen die Maske am Platz für Schüler und Lehrkräfte, die mindestens zweimal, empfohlen drei 
Mal wöchentlich einen negativen Testnachweis erbringen. In der Grundschulstufe verbleibt es bei den 
bisherigen Regelungen. 

• Gastronomische Angebote dürfen künftig bis 1:00 Uhr (bisher 24:00 Uhr) zur Verfügung gestellt werden. 
• Überregionale Märkte sollen mit entsprechenden Schutz- und Hygienekonzepten zugelassen werden. 
• Aufgrund des Bundesrechts entfällt zum 01. Juli 2021 die Bundesnotbremse (§ 28b IfSG). Damit gibt es 

keine bundesrechtliche Regelung mehr für Gebiete mit einer 7-Tage-Inzidenz über 100. Sollten einzelne 
Landkreise oder kreisfreie Städte künftig wieder eine 7-Tage-Inzidenz über 100 aufweisen, gelten auch 
dort künftig die bayerischen Regelungen, die für den Inzidenzbereich zwischen 50 und 100 Anwendung 
finden (z. B. Kontaktbeschränkung auf den eigenen und zwei weitere Hausstände, Veranstaltungen max.  

  

https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Arbeitswissenschaft/2021/Downloads/VI-170-21-Anl1-Information-zur-Impfstofflieferung-in-der-KW-28.pdf
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Arbeitswissenschaft/2021/Downloads/VI-170-21-Anl1-Information-zur-Impfstofflieferung-in-der-KW-28.pdf
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Arbeitswissenschaft/2021/Downloads/VI-170-21-Anl2-Information-zur-Impfstoffbestellung-in-der-KW-29.pdf
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Arbeitswissenschaft/2021/Downloads/VI-170-21-Anl2-Information-zur-Impfstoffbestellung-in-der-KW-29.pdf
https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtliche-veroeffentlichung?4
https://www.galabau-bayern.de/bda-faqs-sars-cov-2-arbeitsschutzverordnungv71.pdfx?onpublix_view=true&tm=637610769625874978
https://www.galabau-bayern.de/bda-faqs-sars-cov-2-arbeitsschutzverordnungv71.pdfx?onpublix_view=true&tm=637610769625874978
https://www.galabau-bayern.de/bda-faqs-sars-cov-2-arbeitsschutzverordnungv71.pdfx?onpublix_view=true&tm=637610769625874978
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Recht/2021/Downloads/210629-Ministerrat.pdf
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Recht/2021/Downloads/210629-Ministerrat.pdf
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25 Personen indoor und 50 Personen outdoor, Testnachweiserfordernisse in Gastronomie, Beherber-
gungswesen, Sport und Kultur). Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde hat in diesem Fall zusätzliche 
geeignete Infektionsschutzmaßnahmen durch Allgemeinverfügung zu erlassen. 

Zur Umsetzung der Neuregelungen wurden am 30. Juni 2021 Änderungen der 13. Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung veröffentlicht. Dazu wurde begleitend eine Begründung veröffentlicht. 
 
 
1.11 Aktuelle Informationen aus den Anrainerstaaten - aktualisiert 
1.11.1 Ein- und Ausreisebestimmungen diverser Staaten 
1.11.2 Deutsche Einreisebeschränkungen – aktualisiert 
 
Update RKI: Ausweisung internationaler Risiko-, Hochinzidenz- und Virusvarianten-Gebiete 
Informationen zur Ausweisung internationaler Risiko-, Hochinzidenz- und Virusvarianten-Gebiete 
durch das Auswärtige Amt, das Bundesgesundheitsministerium (BMG) und Bundesinnenministe-
rium (BMI). 
Neue Virusvarianten-Gebiete 
Keine neuen Virusvarianten-Gebiete seit der letzten Änderung. 
• Die neu Ausweisung von einfachen Risikogebieten und Gebieten, die derzeit nicht mehr als einfache Ri-

sikogebiete gelten, ist wirksam ab Sonntag 04. Juli 2021, 00:00 Uhr. 
Neue einfache Risikogebiete 
• Norwegen – die Provinzen Agder und Rogaland gelten nun als einfache Risikogebiete. 
• Spanien – die autonomen Regionen Katalonien und Kantabrien gelten nun als einfache Risikogebiete. 
• Zypern gilt nun als einfaches Risikogebiet. 
Keine Risikogebiete mehr 
• Frankreich – das französische Überseegebiet Guadeloupe gilt nicht mehr als Risikogebiet. 
• Katar gilt nicht mehr als Risikogebiet. 
• Kroatien – die Gespanschaft Međimurje gilt nicht mehr als Risikogebiet. 
• Niederlande – das überseeische Gebiet des Königreichs der Niederlande Aruba gilt nicht mehr als Risi-

kogebiet. 
Allgemeine Informationen 
Die Einstufung als Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet bzw. Virusvarianten-Gebiet ist maßgeblich für die  
Anwendbarkeit der Coronavirus-Einreiseverordnung und bestimmender Faktor hinsichtlich Anmelde-, Ab-
sonderungs- und Testpflicht. Die Verordnung finden Sie hier:  
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/QuQORTbIBYSvTfwr6DL/content/QuQORTbI-
BYSvTfwr6DL/BAnz%20AT%2012.05.2021%20V1.pdf?inline 
Es werden stetig neue Daten analysiert, deshalb können zu jedem Zeitpunkt weitere Risikogebiete oder  
Virusvarianten-Gebiete ausgewiesen werden. 
Hinweis: Wir informieren Sie auf diesem Wege nicht mehr über jede einzelne Ausweisung neuer Gebiete, 
sondern beschränken uns auf besonders relevante Regionen. Wir bitten Sie deshalb, sich jeweils aktuell 
bei Reiseantritt und -rückkehr über die zu diesen Zeitpunkten ausgewiesenen Gebiete zu informieren. Alle 
gegenwärtig ausgewiesenen Regionen finden Sie auf den Seiten des RKI. 
 
 
1.11.3 Bayerisches Beherbergungsverbot 
 
1.12 Corona-Krise: Mögliche Auswirkungen auf Fristen und Entlastungen  
 
1.13 Floristik, Gärtnerei und Gartencenter 
 
1.14 Warnung vor Cyberkriminalität 
 
1.15 FAQ Prävention Antworten auf häufige Fragen zu Coronavirus und Prävention - aktualisiert 
  

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-467/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-467/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-468/
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/QuQORTbIBYSvTfwr6DL/content/QuQORTbIBYSvTfwr6DL/BAnz%20AT%2012.05.2021%20V1.pdf?inline
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/QuQORTbIBYSvTfwr6DL/content/QuQORTbIBYSvTfwr6DL/BAnz%20AT%2012.05.2021%20V1.pdf?inline
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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1.16 Hygienemasken und sonstige Schutzkleidung  
 
1.17 Verkehrsrecht und Corona - aktualisiert 
 
Aussetzung von LKW-Fahrverboten 
Um die Funktionsfähigkeit der Corona-Impfzentren an sieben Tagen der Woche aufrecht zu erhalten, hat 
das bayerische Innenministerium den Führern von Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 
7,5 t im Einsatz für die geschäftsmäßige oder entgeltliche Beförderung von Gütern, eine Ausnahmegeneh-
migung vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot und vom Fahrverbot der Ferienreiseverordnung in Bayern er-
teilt. Dies gilt auch für Leerfahrten. 
Die Allgemeinverfügung zur Aussetzung des Sonn- und Feiertagsfahrverbots tritt am 1. Juli 2021 in Kraft 
und endet mit Ablauf des 30. September 2021. Die Verfügung können Sie unter folgendem Link einsehen: 
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Wirtschaftspoli-
tik/2021/Downloads/210630-Aussetzung-LKW-Fahrverbote-baymbl-2021-462.pdf 
Die Ausnahmeregelung wird damit begründet, dass das Interesse der Allgemeinheit an der durchgehenden 
Funktionsfähigkeit der Corona-Impfzentren und der Verfügbarkeit der Corona-Impfstoffe vor Ort aufgrund 
der derzeitigen besonderen Lage den Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe und des Ferienreiseverkehrs 
überwiegt. 
 
 
1.18 Corona-Warn-APP 
 
1.19 Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsident*innen  
 
 
2. Bautätigkeit Außenanlagen 
 
2.1 Kein Arbeitsverbot für GaLaBau 
 
2.2 Handlungsanweisung zur Erbringung der Werkleistungen  
 
2.3 Kundeninformationsblatt K 12 – Verhaltenscodex Corona-Krise Empfehlungen für die Baustelle  
 
2.4 Hinweis des Bundes und des Freistaates Bayern zum Betrieb laufender Baustellen  
 
2.5 Neuer Bundeserlass zur Vergabe öffentlicher Aufträge des Bundes  
 
2.6 Bayern: Auftragsvergaben während der COVID19-Pandemie 
 
 
3. Aus- und Weiterbildung 
 
3.1 Berufsschulen, Meisterschulen und Weiterbildungseinrichtungen (DEULA) - aktualisiert 
3.1.1 Berufsschulen – aktualisiert 
 
Berufsschule Höchstädt  
Unterrichtregelung ab 5. Juli 2021 und notwendige Corona-Testungen 
Unter folgendem Link finden Sie das Schreiben der Berufsschule Höchstädt zu den Unterrichtsregelung ab 
5. Juli 2021 und notwendige Corona-Testungen: https://www.galabau-bayern.de/21f-unterrichtsregelg-
ab05-07-betriebe-gala-bsc.pdfx?onpublix_view=true&tm=637610770314924394 
 
  

https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Wirtschaftspolitik/2021/Downloads/210630-Aussetzung-LKW-Fahrverbote-baymbl-2021-462.pdf
https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Wirtschaftspolitik/2021/Downloads/210630-Aussetzung-LKW-Fahrverbote-baymbl-2021-462.pdf
https://www.galabau-bayern.de/21f-unterrichtsregelg-ab05-07-betriebe-gala-bsc.pdfx?onpublix_view=true&tm=637610770314924394
https://www.galabau-bayern.de/21f-unterrichtsregelg-ab05-07-betriebe-gala-bsc.pdfx?onpublix_view=true&tm=637610770314924394
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Berufsschule München 
Die Berufsschule München unterrichtet aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte derzeit im regulären Unter-
richt nach den gültigen Block-/Stundenplänen. Für das kommende Schuljahr plant die Berufsschule Mün-
chen mit Regelunterricht, die Blockpläne 2021/22 stehen auf der Homepage www.bs-gfv.musin.de zum 
Download bereit. 
 
 
3.1.2 Meisterschulen 
3.1.3 Überbetriebliche Ausbildung und Weiterbildung  
3.1.3.1 Landmaschinenschule Triesdorf 
3.1.3.2 DEULA Bayern  
3.1.3.3 Fahrschule und Akademie Landschaftsbau Weihenstephan (alw)  
 
3.2 Prüfungen 
3.2.1 Information zur Zwischenprüfung der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau im Frühjahr 
2020 im Dienstgebiet das Gartenbauzentrums Bayern Süd-Ost (AELF Landshut)  
3.2.2 Informationen zu den Meisterprüfungen 
3.2.3 Informationen zu Abschlussprüfungen 
 
3.3 Nachwuchswerbung in Zeiten von Corona 
 
3.4 Fortzahlung MeisterBafög - überholt durch Punkt 3.1.2 
 
3.5 Ausbildung ab September  
 
3.6 Ausbildung und Corona 
 
3.7 Überbrückungshilfe für Studierende  
 
3.8 Ausbildungsprämien nach dem Programm „Ausbildungsplätze sichern“  
 
 
4. Finanzielle Unterstützungsangebote und steuerliche Erleichterung 
 
4.1 Welche Auswirkung hat eine Freistellung auf die Lohnfortzahlung? - s. Ziffer 5.13 
 
4.2 Kurzarbeitergeld - aktualisiert 
4.2.1 Saison-KUG bis 31.03.2020 (winterbauumlagepflichtige GaLaBau-Betriebe) 
4.2.2 Corona-KUG rückwirkend zum 01.03.2020 (Pflegebetriebe) 
4.2.3 Corona-KUG - aktualisiert 
 
Update: Merkblatt – Kurzarbeit in Unternehmen 
Der hauptsächliche Zweck der Kurzarbeit ist die vorübergehende wirtschaftliche Entlastung des Betriebs 
durch Personalkostensenkung bei gleichzeitigem Erhalt der Arbeitsplätze. Die Entgelteinbußen der Arbeit-
nehmer werden zu einem großen Teil durch das staatliche Kurzarbeitergeld kompensiert. 
Kurzarbeitergeld kann ab einer Betriebsgröße von einem beschäftigten Arbeitnehmer beantragt werden. 
Das Merkblatt der vbw soll Ihnen einen schnellen Überblick zu den Voraussetzungen des Kurzarbeitergel-
des geben und dessen Beantragung. Das Merkblatt können Sie hier abrufen: https://www.galabau-bay-
ern.de/update-merkblatt-einf-hrung-von-kurzarbeit-vbw-02.-juli-2021.pdfx?on-
publix_view=true&tm=637610771415068683 
In der aktualisierten Version des Merkblatts finden Sie alle corona-bedingten Neuerungen zum Kurzarbei-
tergeldbezug sowie die Voraussetzungen der Unterbrechung bzw. Beendigung der Bezugsdauer. 
  

http://www.bs-gfv.musin.de/
https://www.galabau-bayern.de/update-merkblatt-einf-hrung-von-kurzarbeit-vbw-02.-juli-2021.pdfx?onpublix_view=true&tm=637610771415068683
https://www.galabau-bayern.de/update-merkblatt-einf-hrung-von-kurzarbeit-vbw-02.-juli-2021.pdfx?onpublix_view=true&tm=637610771415068683
https://www.galabau-bayern.de/update-merkblatt-einf-hrung-von-kurzarbeit-vbw-02.-juli-2021.pdfx?onpublix_view=true&tm=637610771415068683
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Update: FAQ – Häufige Fragen zu Corona-Virus und Kurzarbeit 
Die FAQ-Liste der vbw gibt Antworten auf die häufigsten Fragen, die uns zum Thema Kurzarbeit in der 
Corona-Krise gestellt werden. Die Liste wird permanent fortgeschrieben. Die aktuelle Liste können Sie hier 
einsehen: https://www.galabau-bayern.de/coronavirus-faq-liste-kurzarbeit-vbw-stand-02.-juli-2021-10-
uhr.pdfx?onpublix_view=true&tm=637610770791481996 
Die jüngste Fassung beinhaltet speziell auch die verlängerten Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie. 
 
 
4.3 Steuerliche Liquiditätshilfe für Unternehmen  
 
4.4 Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen  
 
4.5 Hilfen der LfA für Unternehmen 
 
4.6 Soforthilfe für Unternehmen und Freiberufler – Bayern und Bund 
4.6.1 Antragsberechtigte  
4.6.2 Liquiditätsengpass 
4.6.3 Fördervolumen 
4.6.4 Antragstellung 
 
4.7 Entschädigungsansprüche bei Betriebsschließungen 
 
4.8 Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen  
 
4.9 Maßnahmenpaket Bundesregierung zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-Virus - aktu-
alisiert 
 
4.10 Insolvenzantragspflicht soll ausgesetzt werden  
 
4.11 Umsatzsteuersondervorauszahlungen werden zurückgezahlt - s. Ziffer 4.3 
 
4.12 Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) für Selbstständige  
 
4.13 Beitragsstundung der SVLFG bei finanziellen Engpässen 
 
4.14 Maßnahmen im Schuld-, Miet- und Darlehensrecht 
 
4.15 Leistungsverweigerungsrechte für Verbraucher und Kleinstunternehmer  
 
4.16 steuerfreie Bonuszahlungen bis zu 1.500,00 Euro 
 
4.17 Sonderzahlung für Unternehmensberatung in Höhe von 4.000,00 Euro 
 
4.18 Konjunkturpaket der Bundesregierung 
 
4.19 Überbrückungshilfe Corona 
 
4.20 Absenkung der Umsatzsteuer (s. u. a. unsere Sonder- Mail-Information)  
 
4.21 KfW-Schnellkredite  
 
4.22 Home-Office 
 
4.23 Hilfen des Bundes (nur für von Schließungen betroffene Betriebe relevant!)  
  

https://www.galabau-bayern.de/coronavirus-faq-liste-kurzarbeit-vbw-stand-02.-juli-2021-10-uhr.pdfx?onpublix_view=true&tm=637610770791481996
https://www.galabau-bayern.de/coronavirus-faq-liste-kurzarbeit-vbw-stand-02.-juli-2021-10-uhr.pdfx?onpublix_view=true&tm=637610770791481996
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4.24 Wichtige CORONA-Zuschussprogramme für Unternehmer: Übersicht in Tabellenform 
 
4.25 Härtefallhilfe für Unternehmen 
 
 
5. Personal 
 
5.1 Können Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auch ohne Praxisbesuch erteilt werden?  
 
5.2 Darf eine betriebsärztliche Untersuchung im Betrieb verpflichtend bzw. zwangsweise angeord-
net werden?  
 
5.3 Muss ich die Belegschaft über eine im Unternehmen aufgetretene Corona-Infektion informieren?  
 
5.4 Müssen Arbeitnehmer den Arbeitgeber informieren, wenn Angehörige an einer Infektion er-
krankt sind?  
 
5.5 Kann ein Mitarbeiter verpflichtet werden, bei anderen Unternehmen vor Ort (z. B. Kunden) eine 
Negativauskunft auszufüllen und zu unterschreiben, in der z. B. abgefragt wird, ob man in einem 
Risikogebiet war oder Kontakt zu einem Infizierten hatte etc.?  
 
5.6 Corona-Erkrankung – Fortzahlung der Vergütung 
 
5.7 Beschäftigungsverbot für Schwangere im Betrieb? 
 
5.8 Kinderbetreuung 
5.8.1 Betreuung gesunder Kinder 
5.8.2 Betreuung kranker Kinder  
5.8.3 Kinderbetreuung im Ausnahmefall ausgeweitet  
 
5.9 Pendlerbescheinigung für die Einreise nach Deutschland  
 
5.10 Arbeitgeberbestätigung für Ausgangssperren 
 
5.11 Freistellung von ATZ-Arbeitnehmern aufgrund Corona-Pandemie  
 
5.12 Erstattungsansprüche bei Quarantäne 
 
5.13 Welche Auswirkung hat eine Freistellung auf die Lohnfortzahlung?  
 
5.14 Ein Arbeitnehmer ist nachweislich erkrankt, die Kollegen wollen nun zur Vermeidung von An-
steckung zuhause bleiben. Homeoffice/mobile Arbeit ist jedoch nicht möglich. Gibt es hier Regelun-
gen?  
 
5.15 Dürfen Arbeitnehmer die Bearbeitung von Lieferungen aus z. B. China verweigern? 
 
5.16 Können Mitarbeiter im Pandemiefall auf einseitige Anordnung des Arbeitgebers in den Urlaub 
geschickt werden?  
 
5.17 Können Arbeitnehmer einseitig bereits genehmigten Urlaub verschieben? 
 
5.18 Mitarbeiter mit Wohnort im grenznahen Ausland pendeln täglich zum Betrieb in Deutschland. 
Was passiert, wenn die Grenzen geschlossen werden?  
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5.19 Ein Mitarbeiter ist ehrenamtlich bei Feuerwehr, Rettungsdienst, THW o. ä. tätig. Welche Folgen 
hat die Ausrufung des Katastrophenfalls in Bayern? 
 
5.20 Fallen betriebliche Besprechungen auch unter die Beschränkungen? 
 
5.21 Corona – Versicherungsschutz im Homeoffice  
 
5.22 Berufskraftfahrer: Erleichterter Vollzug Fahrerlaubnis-Verordnung  
 
5.23 Auswirkungen auf die Gefährdungsbeurteilung  
 
5.24 FAQ Arbeitsrecht vbw und BDA 
 
5.25 Arbeitszeit-Erleichterungen  
 
5.26 Darf der Arbeitgeber eine ärztliche Untersuchung von zurückkehrenden Arbeitnehmern oder 
Reihen- (Fieber-) Tests vor Betreten des Betriebsgeländes anordnen?  
 
5.27 Werden Tage, die der Arbeitnehmer während seines Urlaubs in Quarantäne verbringt - ohne 
dabei arbeitsunfähig erkrankt zu sein - auf den Jahresurlaub angerechnet?  
 
5.28 Kurzfristige Beschäftigungen – vorübergehende Erhöhung der Zeitgrenzen  
 
5.29 Werkstudenten – Auslegung des Begriffs „vorlesungsfreie Zeit“ 
 
5.30 Maßnahmen im Elterngeld aus Anlass der COVID-19-Pandemie  
 
5.31 Änderungen beim Kurzarbeitergeld durch das Sozialschutz-Paket II  
 
5.32 Arbeitslosengeld: Häufige arbeitgeberseitige Lücken bei Anträgen  
 
5.33 Vorübergehende Anhebung der Hinzuverdienstgrenze für Rentner  
 
5.34 Quarantäne nach Urlaubsrückkehr – arbeitsrechtliche Fragen 
 
5.35 Befreiung von der Maskenpflicht 
 
5.36 Arbeitsrechtliche Fragen bei pandemiebedingten Betriebsschließungen  
 
5.37 Corona-Impfung - Arbeitsrechtliche Fragen  
 
6. Finanzwesen & Controlling 
 
6.1 Betriebswirtschaftliche Handlungsanweisung  
 
6.2 Sondergutachten des Sachverständigenrats  
 
6.3 Checklisten und Praxistipps GaLaBau von Jens Kullmann  
 
6.4 Frühjahrsgutachten 2020 der Wirtschaftsforschungsinstitute  
 
6.5 Video „Der Corona-Schock – die Atempause“  
 
6.6 Steuerrecht 
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